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Überwachungsbericht 

 

veröffentlicht am: 24.05.2019 

neu veröffentlicht am: 08.11.2019 

 

Daten Betreiber: 

Betreiber EURECUM GmbH & Co. KG 

Adresse des Betreibers 
Kasseler Straße 46, 06295 Lutherstadt 

Eisleben 

Daten Anlage: 

Anlagenbezeichnung Anlage zur Behandlung von nicht 

gefährlichen Abfällen soweit diese für die 

Verbrennung oder Mitverbrennung 

vorbehandelt werden (Anlage zur 

Ersatzbrennstoffherstellung) 

Adresse der Anlage Kasseler Straße 46, 06295 Lutherstadt 

Eisleben 

Nr. Anhang I der IE-Richtlinie 5.3 b) ii) 

Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV 8.11.2.3, 8.11.2.4 und 8.12.2 

Daten Behörde: 

Zuständige Überwachungsbehörde Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 

Kontakt LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de 
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Daten Vor-Ort-Besichtigung: 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung 13. März 2019 

Grund der Besichtigung Nachkontrolle 

Beteiligte Behörden  

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

Keine Mängel ☐  

Mängel ☒ 1) Lagerung von Abfällen außerhalb 

genehmigter Flächen. 

2) Die Tore der Annahmehalle sind auch 

außerhalb der Ein- und Auslagerung von 

Abfällen geöffnet. 

 

Veranlasste Maßnahme der Behörde 

 
1) und 2) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Verweis 
auf vorhergehende Begehungs-Protokolle.  
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Daten Vor-Ort-Besichtigung: 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung 05.09.2019 

Grund der Besichtigung Nachkontrolle 

Beteiligte Behörden  

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung 

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens 

Keine Mängel ☐  

Mängel ☒ 1) Lagerung von Abfällen außerhalb 

genehmigter Flächen. 

2) Grobe Verschmutzungen auf den 

Lagerflächen und Fahrwegen der 

Anlage. 

 

Veranlasste Maßnahme der Behörde 

 
1) und 2) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen aus den 
geltenden Genehmigungsbescheiden mit Verweis auf vorhergehende Begehungs-
Protokolle. 

 

 


